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Sechzehnte Durchführungsbestimmung* 
zum Gesetz zum Schutze der Kultur- 

und Nutzpflanzen.
— Anbau und Handel nematodenresistenter 

Kartoffelsorten —

Vom 29. Juni 1963

Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 25. November 
1953 zum Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen (GBl. 
S. 1179) wird in Ergänzung der Zehnten Durchführungs
bestimmung vom 24. Juni 1959 zum Gesetz zum Schutze 
der Kultur- und Nutzpflanzen - Bekämpfung des Kar
toffelnematoden — (GBl. I S. 614) zur Bekämpfung des 
Kartoffelnematoden (Heterodera rostochiensis Wwr.) 
folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Das zuständige Pflanzenschutzamt beim Bezirks

landwirtschaftsrat (nachstehend Pflanzenschutzamt ge
nannt) kann^ den Anbau nematodenresistenter Kartof
feln auf mit Kartoffelnematoden verseuchten oder be
fallenen Flächen einmalig vor Ablauf der Anbausperre 
(§ 3 Abs. 1 der Zehnten Durchführungsbestimmung) 
bzw. außerhalb der angeordneten Fruchtfolge (§ 3 
Abs. 2 der Zehnten Durchführungsbestimmung) nach 
vorheriger Prüfung des Zystenbesatzes zulassen.

(2) Als nematodenresistente Kartoffeln im Sinne die
ser Durchführungsbestimmung gelten nur solche zum 
Anbau zugelassenen Kartoffelsorten, die gegenüber dem 
Kartoffelnematoden resistent und als solche in der Sor
tenliste der Zentralstelle für Sortenwesen des Landwirt
schaftsrates beim Ministerrat der Deutschen Demokra
tischen Republik gekennzeichnet sind.

• 15. DB (GBl. II №. 41 s. 272)

§ 2

(1) Der Anbau nematodenresistenter Kartoffeln ist 
nur erlaubt

a) zum Zwecke der Sanierung nematodenverseuchter 
oder -befallener Gebiete,

b) zur Erzeugung von Pflanzgut auf nematoden
freien Flächen für den Einsatz in den Sanierungs
gebieten.

§ 3
(1) Zur wirksamen Bekämpfung des Kartoffelnema

toden durch nematodenresistente Kartoffeln sind Sanie
rungsgebiete zu bilden. Zu Sanierungsgebieten sind gut 
abgrenzbare, räumlich zusammenhängende Gebiete 
mindestens in der Größe einer wirtschaftlichen Einheit 
(z. B. VEG, LPG) durch das zuständige Pflanzenschutz
amt im Einvernehmen mit der Quarantäneinspektion, 
der Pflanzenschutzstelle beim Kreislandwirtschaftsrat 
(nachstehend Pflanzenschutzstelle genannt) und dem 
DSG-Betrieb zu bestimmen. Die zuständigen VVEAB 
und VEAB sind hiervon zu informieren. Bei der Bil
dung von Sanierungsgebieten ist der derzeitige Befalls-

(2) Ausnahmen kann erteilen die Produktionsleitung 
' des Landwirtschaftsrates beim Ministerrat der Deut

schen Demokratischen Republik für den Anbau von Sor
ten, Stämmen und Klonen von Kartoffeln

a) durch Pflanzenzüchtungsbetriebe und wissen
schaftliche Institute zur Züchtung und Prüfung 
nematodenresistenter Kartoffeln,

b) zur Durchführung wissenschaftlicher Versuche. 
Das zuständige Pflanzenschutzamt ist vom Anbauer 
über die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen unter 
Angabe des Anbauortes zu benachrichtigen.


